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n ) Regierungs -Bekanntmachung
vom Li. Jan . xubl . 2Z. Zan . igrz.

Verfüzung ge- Da es sich voraussetzen läßt , daß die rin¬
gen das sreit- . ^
läust-ge Evpii-ter dem IO. August  1769 . erlassene . IM 6.
ren. 6 . O. 8uppl. IU. ? . g. dl. 20. befindliche

Verordnuitg über die Schreibart in öffentli¬
chen Verhandlungen entweder durch ihre
Nichtanwendung während der letztverfiosse-
nen Periode in Vergessenheit gerathen, oder
aber bey dem Mangel an einer hinreichen¬
den Anzahl von Exemplaren des (l. L. O.
nicht allgemein genug bekannt fern mag,
so wird aus derselben hiemit in Erinnerung
gebracht, daß in sämtlichen administrativen
und judiciellen Verhandlungen und zu ertei¬
lenden Ausfertigungen und Abschriften der¬
selben, insofern für dieselben Copialien ver¬
gütet werden, wenigstens 22 Seilen auf je¬
der Seite , 12 Silben aber in jeder Reihe
stehen müssen, bey Vermeidung der in der
allegirten Verordnung festgesetzten Strafe
von 24 Gr. bis L Rthlr. zum Besten der
Armen-Anstalten.

12) Regierungs - Bekanntmachung
v. ai . Zan . xubl . 25. Jan . 1315»

Ausnahme von Unter die im §. 7.4. der Vergantungs-
der Rsthwen- festgesetzten Ansnahmen von der

zichungderAu- Notwendigkeit der Iuzlehung der Auctt-
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